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Frau  
Gisela Rexrodt 
Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   16.04.2020 

 
Beantwortung der Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion - VUW I (AF-0072/2020) 

 
Sehr geehrte Frau Rexrodt, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Die bereits erzielten und künftigen Mehreinnahmen werden nach einem vertraglich vereinbarten 
Schlüssel zwischen den Kooperationspartnern aufgeteilt und laufend abgerechnet. Bisher wurden 
ohne zusätzlichen Aufwand mehr Fahrgäste auf der betreffenden Relation befördert als vor 
Einführung des Angebots. 
 
 
zu 2. 
Die Sportbad Eisenach GmbH („Aquaplex“) hat im Rahmen des Kombitickets keinerlei Parteistellung. 
Insofern erschließt sich der Hintergrund der Frage nicht. Der Geschäftsführung der Sportbad Eisenach 
GmbH wurde vom Vorstand der VUW allerdings mittlerweile ebenfalls die Einführung eines 
Kombitickets angeboten. 
 
 
zu3.  
Gemäß Satzung der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR iVm. der genehmigten 
Geschäftsordnung für den Vorstand der VUW sind Tarifangebote iSv. Sondertickets nicht 
Beratungsgegenstand des Verwaltungsrates. 
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zu 4. 
Ja, die Genehmigung wurde nach Nachweis der Wirtschaftlichkeit des Kombitickets erteilt. 
 
zu 5.  
Nein. Siehe dazu auch die Ausführungen zu Punkt 3. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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